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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Stmk 1968 §4;

BauRallg;

Rechtssatz

Aus dem Wortlaut des § 4 Stmk BauO 1968 kann nicht abgeleitet werden, daß sich diese Bestimmung nur auf

benachbarte Baugrundstücke bezieht. Der Begri= "Nachbar" ist in der Stmk BauO 1968 nicht de?niert. Nachbar ist der

Eigentümer (jeder Miteigentümer) eines Grundstückes, welches sich zu dem zu bebauenden Grundstück in einem

solchen Naheverhältnis be?ndet, daß er durch das zu bewilligende Vorhaben in seinen Rechten beeinDußt

(beeinträchtigt) sein kann.

Schlagworte

Bauverfahren (siehe auch Behörden Vorstellung Nachbarrecht Diverses) Parteien BauRallg11/1
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